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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Kapitalmarkt

Bereits in den Jahren 2010 (WAK-NR) und 2011 (WAK-SR) war einer aus der FDP-
Liberalen Fraktion stammenden parlamentarischen Initiative Folge gegeben worden, die
die schrittweise Abschaffung der Stempelsteuer forderte. In der ursprünglichen Form
hatte die Initiative vorgesehen, sowohl die Emissionsabgabe auf Fremd- und
Eigenkapital als auch die Abgabe auf Versicherungsprämien und die Umsatzabgabe
abzuschaffen. Mit der 2011 verabschiedeten Änderung des Bankengesetz („Too-big-to-
fail“) war bereits die Abschaffung der Stempelabgabe auf Fremdkapital beschlossen
worden. Die WAK-NR entschied zudem, die verbliebenen Abschaffungsanträge
aufzuteilen. Als noch nicht entscheidungsreif wurden die Abschaffung der Abgabe auf
Versicherungsprämien und die Abschaffung der Umsatzabgabe eingestuft. Die
Ausarbeitung eines entsprechenden Entwurfs wurde einer Subkommission übertragen.
Für die Abschaffung der Stempelsteuer auf Eigenkapital wurde im Berichtsjahr die
Vernehmlassung durchgeführt. Die SP und die Grünen sowie der SGB und Travail.Suisse
äusserten sich ablehnend, weil sie Steuerausfälle in Millionenhöhe befürchteten. Die
bürgerliche Mehrheit bestärkte die WAK-NR jedoch in ihrem Vorhaben und attestierte
dem Entwurf eine potenziell positive Wirkung auf den Schweizer Finanzplatz. Die
Kommission entschied sich dafür, den Entwurf 2013 unverändert den Räten zu
unterbreiten. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.11.2012
FABIO CANETG

Die parlamentarische Initiative der FDP zur schrittweisen Abschaffung der
Stempelsteuer wurde 2014 erneut in den eidgenössischen Räten behandelt. Bereits
2010 (WAK-NR) und 2011 (WAK-SR) hatten sich die Wirtschafts- und
Abgabekommissionen der beiden Räte darauf geeinigt, die Initiative aufzuteilen. Seither
war ein Entwurf zur Abschaffung der Stempelabgabe auf Versicherungsprämien und zur
Abschaffung der Umsatzabgabe in einer Subkommission der WAK-NR hängig. Die
Emissionsabgabe auf Fremdkapital war daraufhin im Zuge der Grossbankenregulierung
(„too-big-to-fail“) 2011 abgeschafft worden. Damit verblieb einzig die Abschaffung der
Stempelabgabe auf Eigenkapital im Parlament pendent. Der Nationalrat hatte sich 2013
dazu entschieden, dieses Begehren zu unterstützen. Im Zweitrat war ein
entsprechender Antrag gar nicht erst gestellt worden. Der Ständerat hatte sich
(ebenfalls 2013) einstimmig dafür ausgesprochen, die Vorlage zu sistieren. Die
parlamentarische Initiative kam darauf am 19.3.14 erneut in den Nationalrat. Dort setzte
sich mitunter die Ratslinke für eine Sistierung der Vorlage ein. Der Finanzplatz habe
sich angemessen an der Finanzierung des Staates zu beteiligen, weshalb eine
Abschaffung der Steuer nicht angezeigt sei. Der Bundesrat beantragte die Sistierung
des Geschäfts. Er unterstütze die Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital
zwar inhaltlich, zöge es jedoch vor, diese im Rahmen der Unternehmenssteuerreform III
zu behandeln. Die zu erwartenden Steuerausfälle bezifferte Finanzministerin Widmer-
Schlumpf zum Zeitpunkt der Beratungen auf rund CHF 240 Mio. Die
Kommissionsmehrheit der WAK-NR erachtete diesen Betrag als verkraftbar. Es sei
deshalb nicht nötig, die Abschaffung der Emissionsabgabe innerhalb der
Unternehmenssteuerreform III zu behandeln. Die Abschaffung würde den Finanzplatz
Schweiz zeitnah aufwerten und dazu führen, dass Finanzgeschäfte wieder vermehrt in
der Schweiz abgewickelt würden. Zusammen mit vereinzelten Stimmen aus der
CVP/EVP-Fraktion sprachen sich SVP, FDP, GLP und BDP für das Begehren aus. Damit
entschied die Grosse Kammer mit 103 zu 78 Stimmen bei 3 Enthaltungen für Festhalten.
Im Ständerat  waren es in der Sommersession (17.6.14) ebenfalls die bürgerlichen
Parteien, die sich für eine Annahme der Initiative aussprachen. Sie fürchteten, dass die
Abschaffung der Stempelabgabe auf Eigenkapital in der Unternehmenssteuerreform III
„zwischen Stuhl und Bank“ (Karin Keller-Sutter, fdp, SG) fallen würde, weshalb das
Projekt ausserhalb der Grossreform vorangetrieben werden sollte. Bundesrätin
Widmer-Schlumpf bekräftigte erneut, dass die Regierung einen entsprechenden
Abschaffungsantrag in der Unternehmenssteuerreform III vorsehen werde und
wiederholte ihr Argument, wonach es nicht sinnvoll sei, einzelne Teile der
Unternehmenssteuerreform ausserhalb dieses Gesamtkontextes zu beraten. Sie
überzeugte damit die Mehrheit der Kantonsvertreter/innen (21 zu 12 Stimmen für die
Kommissionsmehrheit), wodurch die parlamentarische Initiative endgültig sistiert

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2014
FABIO CANETG
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wurde. 2

Makroprudenzielle Regulierung

Benoît Genecand (plr, GE) pointe du doigt l’assurance étatique implicite offerte aux
établissements bancaires « too-big-too-fail » qui n’aurait pas lieu d’être dans une
économie de marché. Il estime, que pour réduire cette défaillance due à la taille de
certaines banques relatives à notre produit intérieur brut (PIB), il est important
d’imposer législativement ces banques d’importance systémique à détenir un
minimum de 10 pour cent de fonds propres. Une telle mesure réduirait le risque de
faillite. 
La Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) propose
à sa chambre de refuser l’initiative parlementaire par 17 voix contre 5 et 1 abstention. La
CER-CN précise que de nombreuses mesures législatives ont été déjà prises, et qu’il
est préférable d’observer leur mise en application plutôt que d’apporter de nouvelles
modifications. Une minorité s’est montrée favorable à l’initiative. 
Au Conseil national, l’initiative a été rejetée par 126 voix contre 53 et 2 abstentions.
Paradoxalement, cette initiative d’un parlementaire PLR n’a été suivie que par le camp
rose-vert, et uniquement 2 voix PLR. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Banken

Die grosse Bedeutung der Arbeit der Eidgenössischen Bankenkommission für das
Funktionieren, aber auch für das Ansehen des Finanz– und Bankenplatzes Schweiz
veranlasste Ständerat Zimmerli (svp, BE), mit einer parlamentarischen Initiative eine
politische Oberaufsicht über dieses Gremium zu fordern. Dabei sollte die
Unabhängigkeit der Bankenkommission von Regierung und Nationalbank erhalten
bleiben. Das Aufsichtsorgan, welches Zimmerli aus Vertretern der beiden
Parlamentskammern bilden möchte, hätte die Arbeit der Bankenkommission zu
begleiten und nötigenfalls auch politisch zu stützen. Gegen den Antrag ihrer WAK gab
die kleine Kammer der Initiative Folge. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.1993
HANS HIRTER

Die Diskussion um die Stellung der Kantonalbanken, welche im Vorjahr so richtig
eingesetzt hatte, zeigte erste gesetzgeberische Auswirkungen. Im Rahmen der im
Berichtsjahr noch nicht fertig beratenen Revision des Bankengesetzes, beschloss das
Parlament, dass sich Kantonalbanken einer externen Revision unterziehen müssen und
sie sich der Aufsicht der eidgenössischen Bankenkommission unterstellen können. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.03.1993
HANS HIRTER

Der Ständerat hatte im Vorjahr – gegen den Antrag seiner WAK – einer als allgemeine
Anregung formulierten parlamentarischen Initiative Zimmerli (svp, BE) für eine
politische Oberaufsicht über die Bankenkommission Folge gegeben. Die WAK legte
gegen Jahresende den von ihr verlangten konkreten Vorschlag vor. Sie beantragte, im
Bankengesetz formell festzuhalten, dass der Geschäftsbericht, den die
Bankenkommission mindestens einmal jährlich dem Bundesrat vorlegen muss, von
diesem an das Parlament zur Kenntnisnahme weiterzuleiten ist. Bisher bildete dieser
Rapport Teil des bundesrätlichen Geschäftsberichts. Als alternativen Minderheitsantrag
fordert Kommissionsmitglied Piller (sp, FR) die Einsetzung eines speziellen
parlamentarischen Aufsichtsgremiums. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.1994
HANS HIRTER

Der Ständerat befasste sich mit dem Vorschlag seiner WAK für eine Verbesserung der
politischen Oberaufsicht über die Bankenkommission. Mit Stichentscheid des
Präsidenten setzte sich der Antrag der Kommissionsmehrheit durch, nicht ein
spezielles parlamentarisches Aufsichtsgremium einzusetzen, sondern mittels einer
Änderung des Bankengesetzes dafür zu sorgen, dass sich der Geschäftsbericht der
Bankenkommission explizit direkt (und nicht via Geschäftsbericht des Bundesrates) an
das Parlament richten soll. Diese Minimallösung entsprach nun nicht mehr den
Intentionen von Zimmerli (svp, BE), der ursprünglich mit einer parlamentarischen
Initiative den Anstoss für diese Reform gegeben hatte. Auf seinen Antrag beschloss der
Ständerat, die Übung abzubrechen und die eben beschlossene Gesetzesänderung nicht
an den Nationalrat weiterzuleiten. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.1995
HANS HIRTER
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Mit der Schaffung von rechtlichen Grundlagen für die Tätigkeit dieser
Historikerkommission und ihrem Auftrag befasste sich die Kommission für
Rechtsfragen des Nationalrats. Sie übernahm im Mai eine im März 1995 eingereichte
parlamentarische Initiative Grendelmeier (ldu, ZH) und legte Ende August eine eigene
parlamentarische Initiative für einen Bundesbeschluss vor. Dieser umreisst den Umfang
der Untersuchung (Rolle des Finanzplatzes Schweiz während und unmittelbar nach dem
2. Weltkrieg) und räumt rechtliche Hindernisse für die Arbeit der vom Bundesrat
eingesetzten Experten aus dem Wege. Die Kommission beantragte darin einen
grundsätzlichen Vorrang der Aufklärungsarbeiten vor Geheimhaltungspflichten von
staatlichen Behörden, Banken, Versicherungen, Anwälten, Treuhändern und anderen
juristischen und natürlichen Personen. Diese sollen zudem verpflichtet werden, den
Experten Akteneinsicht zu gewähren und Vermögenswerte von Opfern des
Nationalsozialismus zu deklarieren. Die Vernichtung oder das Verstecken von für die
Untersuchung dienlichen Akten ist ihnen untersagt. Der Beschluss regelt aber auch die
Geheimhaltungspflichten der Experten. Sie unterstehen – insbesondere was die durch
Aufhebung des Bankgeheimnisses erhaltenen Informationen betrifft – dem
Amtsgeheimnis, über die Publikation von Untersuchungsmaterialien verfügt allein der
Bundesrat. Dieser wiederum ist verpflichtet, den vollständigen Untersuchungsbericht
der Historikerkommission zu veröffentlichen. Der Bundesrat, dessen im Mai eingesetzte
interdepartementale Arbeitsgruppe mit der Nationalratskommission eng
zusammengearbeitet hatte, erklärte sich mit diesen Vorschlägen einverstanden. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.08.1996
HANS HIRTER

Die Verhandlungsführung des Bundesrats wurde von den bürgerlichen
Regierungsparteien voll unterstützt. Die SVP-Fraktion reichte im Nationalrat eine
parlamentarische Initiative ein, um das „Bankkundengeheimnis“ in der
Bundesverfassung zu verankern. Vor allem mit dem Argument, dem Bundesrat für seine
Verhandlungen mit der EU den Rücken zu stärken, beschloss die WAK des Nationalrats,
dem Plenum diesen Vorstoss zur Annahme zu empfehlen. Analoge Standesinitiativen, zu
denen die SVP in den kantonalen Parlamenten den Anstoss gegeben hatte, deponierten
die Kantone Aargau, Genf und Tessin. Die SP, welche das Bankgeheimnis seit langem
bekämpft, stellte sich hinter die Forderungen der EU; Nationalrat Tillmanns (sp, VD)
reichte dazu eine entsprechende Motion ein.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2002
HANS HIRTER

Die im Vorjahr von der SVP-Nationalratsfraktion eingereichte parlamentarische
Initiative für eine Verankerung des „Bankkundengeheimnisses“ in der
Bundesverfassung wurde trotz Protesten und erfolglosen Ordnungsanträgen der SVP
nicht vor den Parlamentswahlen, sondern erst in der Wintersession traktandiert: Der
Antrag der WAK, der Initiative Folge zu geben und eine entsprechende
Verfassungsvorlage auszuarbeiten, setzte sich gegen den Widerstand der SP und der GP
durch. Die WAK war zwar nicht davon überzeugt gewesen, dass das auf Gesetzesebene
definierte Bankgeheimnis durch eine Präzisierung von Art. 13 BV („Schutz der
Privatsphäre“) explizit in den Verfassungsrang zu befördern sei. Angesichts der
schwierigen Verhandlungen der Schweiz mit der EU im Rahmen der zweiten Bilateralen
Abkommen hätte jedoch ihrer Ansicht nach eine Ablehnung der Initiative im Parlament
ein falsches Zeichen nach Brüssel gesendet und die Verhandlungsposition des
Bundesrates markant geschwächt. Mit demselben Argument gab der Ständerat vier
analogen Standesinitiativen aus den Kantonen Aargau, Basel-Land, Genf und Tessin
Folge. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.12.2003
HANS HIRTER

Der Nationalrat sprach sich mit 112 zu 43 Stimmen gegen eine Verankerung des
Bankkundengeheimnisses in der Bundesverfassung aus, wie dies die SVP-Fraktion mit
einer parlamentarischen Initiative und die Kantone Aargau, Basel-Land, Genf, Tessin,
Zug und Zürich mit Standesinitiativen gefordert hatten. Auch der Ständerat lehnte die
sechs kantonalen Vorstösse ab. Noch Ende 2003 hatten die bürgerlichen Mehrheiten
beider Parlamentskammern den SVP-Vorstoss unterstützt. Der Rat folgte mit dem
jetzigen negativen Entscheid den Überlegungen der WAK beider Ratskammern, welche
der Meinung waren, dass der rechtliche Schutz der Bankkunden vor
Informationssammlern sowohl durch die Bundesverfassung (Art. 13, Schutz der
Privatsphäre) als auch durch das Bankengesetz ausreichend gewährleistet sei. Wenn aus
dem Ausland Forderungen nach der Aufhebung des Bankkundengeheimnisses laut
würden, so hätten diese meist gar nichts mit diesem Prinzip an sich zu tun. Grund des
Anstosses sei in der Regel vielmehr die schweizerische Steuergesetzgebung, welche
einen strafrechtlichen Unterschied zwischen Steuerhinterziehung und -betrug macht

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.05.2006
HANS HIRTER
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und bei Hinterziehung keine internationale Rechtshilfe (welche auch in der Schweiz das
Bankkundengeheimnis aufhebt) gewährt. Schliesslich sprachen gemäss der WAK auch
politisch-taktische Gründe gegen den verlangten Verfassungsartikel: Die politische
Auseinandersetzung anlässlich der obligatorischen Volksabstimmung wäre dem
Ansehen des schweizerischen Finanzplatzes bei ausländischen Anlegern wenig
förderlich. 10

Die Finanzplatzkrise beschäftigte das Parlament nicht nur im politischen Tagesgeschäft,
sondern auch in seiner Funktion als Oberaufsichtsbehörde. Zwischen März 2009 und
Mai 2010 untersuchten die Geschäftsprüfungskommissionen beider Räte (GPK) die
Zweckmässigkeit und Wirksamkeit des Rettungspakets zugunsten der UBS sowie die
Massnahmen, die getroffen worden waren, um dem zunehmenden Druck der US-
Behörden zu begegnen. Parallel zur laufenden GPK-Untersuchung versuchte eine
Koalition aus SVP und dem linksgrünen Lager unter dem Eindruck des
Bundesverwaltungsgerichtsurteils zur Schutzverfügung der Finma vergeblich, eine
Parlamentarische Untersuchungskommission PUK einzusetzen. Nachdem das Büro des
Ständerats im März eine vom Büro des Nationalrats lancierte und vom Rat gegen die
geschlossen stimmenden FDP- und BDP-Fraktionen akzeptierte parlamentarische
Initiative zur Einsetzung einer PUK blockiert und den Entscheid bis zum Erscheinen des
GPK-Berichts Ende Mai auf die Sommersession vertagt hatte, versuchten die PUK-
Befürworter vergeblich mit einer im März lancierten und vom Rat in gleicher
Konstellation akzeptierten Motion Wyss (sp, BE) den Entscheid des Ständerats in der
Frühlingssession zu erwirken. Dieser legte fest, auch dieses Geschäft erst in der
Sommersession zu behandeln. In der Sommersession stimmte das Büro des Ständerats
der Initiative dann nicht zu, wohingegen der Nationalrat ihr mit den Stimmen der mit
dem GPK-Bericht unzufriedenen SP, GP, SVP und eines Teils der CVP Folge gab. In der
gleichen Lesung folgte der Ständerat schliesslich der Empfehlung seines Büros, stimmte
der Initiative nicht zu und lehnte auch die Motion ab. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.06.2010
SUZANNE SCHÄR

Eine parlamentarische Initiative der FDP-Fraktion (Annahme in beiden Kommissionen
2011), die den automatischen Informationsaustausch als aussenpolitische Option
ausschliessen wollte, wurde im Berichtsjahr definitiv abgeschrieben. Eine knappe
Kommissionsmehrheit (12 zu 11 Stimmen) der WAK-NR verwies darauf, dass die Vorlage
überholt sei, weil die spontane und automatische Amtshilfe im Steueramtshilfegesetz
(verabschiedet 2012) durch die Formulierung „auf Ersuchen“ ausgeschlossen worden
war. Zudem war abzusehen, dass die OECD in absehbarer Zukunft den AIA als Standard
definieren und der Bundesrat dessen Übernahme beschliessen würde. Die
Kommissionsmehrheit empfahl dem Rat, seine Position gegenüber dem AIA im Rahmen
der Umsetzungsgesetzgebung zu klären. Eine Minderheit aus SVP, FDP und Teilen der
CVP befürchtete die Einführung des AIA „durch die Hintertüre“ (Caspar Baader, svp,
BL), sprich ohne Möglichkeit für eine parlamentarische Beratung und ohne
Referendumsfähigkeit, und setzten sich deshalb für die Aufrechterhaltung der Initiative
ein. Die Kommissionsminderheit scheiterte knapp mit 94 zu 87 Stimmen. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.09.2013
FABIO CANETG

Zwei Geschäfte betreffend Datenhehlerei – ein grosses Thema während der
Verhandlungen zum 2012 gescheiterten Abgeltungssteuerabkommen mit Deutschland –
wurden 2013 erneut aufgenommen. Ohne Gegenantrag wurde die Frist für eine bereits
2011 von beiden Kommissionen angenommene parlamentarische Initiative der FDP-
Fraktion, die den Verkauf von Bankkundendaten „hart“ bestrafen wollte, bis zur
Herbstsession 2015 verlängert. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.09.2013
FABIO CANETG

Eine von der FDP-Liberalen-Fraktion eingereichte parlamentarische Initiative „Den
Verkauf von Bankkundendaten hart bestrafen“ wurde im Berichtsjahr 2014 erstmals
inhaltlich vom Parlament behandelt. Sie war 2010 eingereicht worden und hatte
während des Steuerdisputs mit Deutschland an politischer Bedeutung gewonnen. Die
Wirtschafts- und Abgabekommissionen (WAK) beider Räte hatten das Begehren bereits
2011 angenommen. Im Jahr 2013 hatte der Nationalrat zudem einer Fristverlängerung
bis Herbst 2015 zugestimmt. Der Nationalrat behandelte die Vorlage als Erstrat im
September 2014. Sie schlug die Ausdehnung des Personenkreises vor, der im
Zusammenhang mit dem Diebstahl von Bankkundendaten unter Strafe gestellt werden
sollte. Etwas genauer sollten auch Personen unter Strafe stehen, die Bankkundendaten,

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.11.2014
FABIO CANETG
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die ihnen unter Verletzung des Bankkundengeheimnisses zugetragen worden waren,
weitergeben oder für sich selbst nutzen. Bisher waren einzig die Erstverletzer des
Bankkundengeheimnisses strafbar, nicht aber die Erwerber (und potenziellen
Weiterverkäufer) der Daten. Der Bundesrat unterstützte die vorgeschlagene Änderung,
mitunter mit dem Argument, dass die Weitergabe und Verwendung gestohlener
Bankkundendaten das Vertrauen in den Banken- und Finanzplatz Schweiz verletze. Er
erachtete die vorgesehene Regelung als geeignet, um eine abschreckende Wirkung auf
potenzielle Datenverkäufer zu entfalten. Die Ratslinke setzte sich im Nationalrat für
Nichteintreten ein. Sie argumentierte, dass unter dem künftigen Regime des
automatischen Informationsaustausches (AIA) kein Anreiz mehr bestünde,
Bankkundendaten zu stehlen und/oder diese weiterzugeben. Zudem sei die erwartete
Abschreckungswirkung eine „Wunschvorstellung“ (Louis Schelbert, gp, LU). Das
Ratsplenum liess sich von dieser Argumentation nicht überzeugen und stimmte
deutlich, mit 126 zu 57 Stimmen, für Eintreten. In der Detailberatung wurden keine
Minderheitsanträge mehr gestellt, weshalb sich der Nationalrat einstimmig für die
Annahme des Entwurfs aussprach. Im Dezember 2014 kam das Geschäft in den
Ständerat. Weil weder Nichteintretens- noch Minderheitsanträge vorlagen, passierte
die Vorlage auch in der Kleinen Kammer einstimmig. In den Schlussabstimmungen
wurde die verschärfte Handhabung im Zusammenhang mit dem Verkauf von
Bankkundendaten mit 137 zu 57 Stimmen (Nationalrat) und 40 zu 0 Stimmen bei 5
Enthaltungen (Ständerat) angenommen. 14
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